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D. ERGEBNIS UND AUSBLICK
Dem BGH ist zuzustimmen. Die starke Abmilderung des Fristset-
zungserfordernisses in § 281 I 1 BGB – und korrespondierend
auch in § 323 I BGB – wird der Interessenlage der Vertragspar-
teien weit eher gerecht als eine formal strenge Handhabung. Sie
korrespondiert in stimmiger Weise mit der gleichfalls großzügigen
Umdeutung unangemessen kurzer in angemessene Fristen. Die
großzügige Auslegung steht dabei zweifellos in einem gewissen
Spannungsverhältnis zum Wortlaut des Gesetzes; von einem ech-
ten Fristsetzungserfordernis scheint nicht mehr viel übrig zu
bleiben. Dieser Einwand lässt sich aber mit Blick auf die Gesetzes-
systematik, namentlich den an anderen Stellen verwendeten Frist-
begriff, entkräften.

Der BGH trägt mittelbar auch der berechtigten Forderung nach
einer richtlinienkonformen Auslegung des Fristsetzungserforder-
nisses in § 323 I 1 BGB ein Stück weit Rechnung. Die europa-
rechtliche Problematik des Fristsetzungserfordernisses ist damit zu-
gleich für all jene Fälle entschärft, in denen bei Rücktritt und
Minderung der Käufer mit seinem Nacherfüllungsbegehren eine
gewisse zeitliche Vorgabe, mag sie auch unbestimmt sein, verbun-
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� SACHVERHALT
Der vielbeschäftigte Rechtsanwalt Meier, begeisterter Sammler naturalistischer Zeichnungen und Öl-
bilder, möchte sich zum 60. Geburtstag ein Kunstwerk gönnen. Meier ruft deshalb den Kunsthändler
Deckweiß an, der dem erfreuten Meier mitteilt, kürzlich mehrere kolorierte Zeichnungen des bekann-
ten holländischen Tiermalers Jan Poortlieb erworben zu haben. Meier und Deckweiß vereinbaren,
dass Meier demnächst seinen 17-jährigen Sohn Richard bei Deckweiß vorbeischickt, der eine der
Zeichnungen auswählen und erwerben soll. Deckweiß teilt seiner Ehefrau Uschi, die im Geschäft des
Deckweiß aushilft und von diesem zum Verkauf von Kunstwerken bevollmächtigt ist, den Inhalt des
Telefongesprächs mit.

Richard erscheint am nächsten Tag im Geschäft des Deckweiß, lässt sich die Bilder zeigen und
entscheidet sich für die Zeichnung »Wütender Keiler«. Deckweiß erklärt, er müsse erst über den Preis
nachdenken; er werde dem Richard dann Bescheid geben. Im Laufe des Tages wird auch Knolle, der
kunstinteressierte Freund des Deckweiß, auf die Poortlieb-Serie aufmerksam und möchte das Bild
»Kecke Ricke« erwerben. Deckweiß ist sich jedoch noch nicht sicher, ob er die »Kecke Ricke« über-
haupt verkaufen will und bittet sich auch von Knolle noch Bedenkzeit aus. Am späten Nachmittag
verfasst Deckweiß einen an Richard adressierten Brief, in dem er für den »Wütenden Keiler« einen
Preis von 1.900 A festsetzt. Deckweiß lässt den unterschriebenen Brief jedoch erst einmal auf seinem
Schreibtisch liegen, weil er den Preis noch ein paar Nächte »überschlafen« will. Trotzdem packt er das
Bild schon ein und stellt es, zusammen mit der ebenfalls bereits verpackten »Kecken Ricke«, zur Abho-
lung bereit. Abends findet Uschi den Brief und meint, er sei versehentlich liegen geblieben. Uschi ruft
daraufhin den Richard an und teilt diesem – ohne den Brief zu erwähnen – im Namen ihres Mannes
mit, dass Richard gegen Zahlung von 1.900 A den »Wütenden Keiler« abholen könne. Richard antwor-
tet, das gehe in Ordnung.

Tags darauf erscheint Richard im Geschäft des Deckweiß. Dort trifft er nicht nur auf Uschi, son-
dern auch auf Knolle, der zufällig anwesend ist. Uschi nimmt von Richard die 1.900 A entgegen, hän-
digt ihm jedoch versehentlich nicht den »Wütenden Keiler«, sondern die »Kecke Ricke« aus. Aufgrund
des außergewöhnlichen Formats der »Kecken Ricke« bemerkt Knolle den Irrtum der Uschi und folgt
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den hat. Sie stellt sich gleichwohl in aller Schärfe, wenn über Rück-
tritt oder Minderung in einem Fall entschieden werden muss, in
dem es an einer zeitlichen Vorgabe des Käufers beim Nacherfül-
lungsbegehren vollständig fehlt. Ob der Käufer die »unverzügli-
che« oder »umgehende« Nacherfüllung verlangt oder einfach nur
die »Nacherfüllung« ohne zeitliche Vorgabe, sollte für seine rechtli-
che Stellung im Ergebnis keinen Unterschied machen – alles an-
dere wäre erneut ein sinnloser Formalismus. Während die Aner-
kennung auch unbestimmter Zeitvorgaben als hinreichende
Nachfristsetzung die Wortlautgrenze (noch) wahrt, müsste aller-
dings für diesen weiteren Schritt die Grenze des Gesetzeswortlauts
durch vollständigen Verzicht auf das Fristsetzungserfordernis über-
schritten werden. Auch die methodische Grenze einer europa-
rechtskonformen Auslegung wäre damit erreicht.45 In dieser Kons-
tellation wird der BGH also eine Vorlage an den EuGH kaum
vermeiden können.

45 Vgl. EuGH, Urt. v. 04.07.2006, Rs. C-212/04, NJW 2006, 2465 (2467) – Adeneler; Ca-
naris FS Bydlinski, 2002, S. 47 (91 ff.); MüKo-BGB/Lorenz, Bd. 3, 5. Aufl. 2008, vor
§ 474 Rn. 3.
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dem Richard nach Hause. Dort kauft der Knolle dem Meier die noch verpackte »Kecke Ricke« für
2.500 A ab und nimmt das Bild mit.

Sofort nachdem Uschi und Deckweiß das Versehen bemerkt haben, versucht Deckweiß vergeblich,
unter Hinweis auf den Irrtum der Uschi die »Kecke Ricke« von Meier zurückzuerhalten. Daraufhin
verlangt Deckweiß dieses Bild von Knolle heraus; Knolle weigert sich jedoch. Meier wiederum verlangt
von Deckweiß Übereignung des »Wütenden Keilers«. Als Deckweiß herausfindet, dass der »Wütende
Keiler« aus der auf dem Kunstmarkt besonders hoch bewerteten Spätphase von Poortlieb stammt und
daher mindestens 4.000 A wert ist, widerspricht er dem Begehren des Meier und teilt diesem auch die
Gründe für seinen Entschluss mit.

Frage 1: Kann Deckweiß von Knolle Herausgabe der »Kecken Ricke« verlangen?
Frage 2: Kann Meier von Deckweiß Übereignung des »Wütenden Keilers« verlangen?

� LÖSUNG

Frage 1: Anspruch des Deckweiß gegen Knolle auf Herausgabe der »Kecken Ricke«

A. § 985 BGB
Deckweiß könnte gegen Knolle einen Anspruch auf Herausgabe der »Kecken Ricke« aus § 985 BGB
haben. Dies setzt voraus, dass Knolle Besitzer und Deckweiß Eigentümer des Bildes ist und Knolle
kein Recht zum Besitz hat.

I. Besitz des Knolle
Knolle übt die tatsächliche Sachherrschaft über das Bild aus und ist daher dessen Besitzer (vgl. § 854
I BGB).

II. Eigentum des Deckweiß
Deckweiß müsste Eigentümer der »Kecken Ricke« sein. Ursprünglich war dies der Fall. Deckweiß
könnte das Eigentum an dem Bild jedoch nach § 929 S. 1 BGB an den Meier verloren haben. Voraus-
setzung dafür ist, dass Deckweiß und Meier sich über den Eigentumsübergang geeinigt haben und
Deckweiß das Bild an Meier übergeben hat.

Hinweis: Bei der Prüfung, ob der Anspruchsteller beim Anspruch aus § 985 BGB der Eigentümer der
Sache ist bzw. geblieben ist, muss unbedingt auf einen chronologischen Aufbau geachtet werden. Zu
prüfen ist demnach zunächst ein Eigentumsübergang von Deckweiß an Meier. Geht man sofort auf
den Eigentumserwerb des Knolle durch Übereignung des Meier ein, hat dies zur Folge, dass das Prob-
lem der Verfügungsberechtigung des Meier entweder übersehen wird oder aber in die Prüfung der
Eigentumsübertragung von Meier an Knolle integriert werden muss, was den Aufbau unnötig ver-
schachtelt und die Gefahr schwerwiegender Ungenauigkeiten und Fehler birgt.

1. Einigung zwischen Deckweiß und Meier
Deckweiß und Meier müssten sich zunächst darüber geeinigt haben, dass das Eigentum an der »Ke-
cken Ricke« übergehen soll. Zur Einigung über den Eigentumsübergang könnte es bei der Aushändi-
gung des verpackten Bildes von Uschi an Richard gekommen sein. Da Deckweiß und Meier nicht
selbst handelten, ist fraglich, ob sie durch Uschi und Richard wirksam vertreten worden sind.

a) Vertretung des Deckweiß durch Uschi
Um den Deckweiß wirksam vertreten zu haben, müsste Uschi eine eigene Willenserklärung abgegeben
haben und dabei auch im Namen des Deckweiß aufgetreten sein. Notwendig ist weiterhin, dass sich
Uschi beim Abschluss des dinglichen Vertrages im Rahmen ihrer Vertretungsmacht bewegte.

aa) Eigene Willenserklärung und Offenkundigkeit
Repräsentationsprinzip Die Voraussetzungen der eigenen Willenserklärung des Stellvertreters und der Offenkundigkeit sind

aus der Sicht des Erklärungsempfängers zu beurteilen; entscheidend ist somit, wie dieser das Handeln
des Stellvertreters unter Berücksichtigung aller erkennbaren Umstände verstehen durfte (Staudinger/
Schilken BGB, Bearb. 2009, § 164 Rn. 1). Erklärungsempfänger ist hier der Richard, nicht der Meier,
da nach dem von der ganz h.M. vertretenen Repräsentationsprinzip allein der Stellvertreter der rechts-
geschäftlich Handelnde ist und den Vertretenen nur die Wirkungen des Geschäfts treffen (Palandt/
Heinrichs BGB, 69. Aufl. 2010, vor § 164 Rn. 2; Staudinger/Schilken a.a.O. vor § 164 Rn. 32). Ob
die Uschi eine eigene Willenserklärung abgab und im Namen des Deckweiß handelte, bestimmt sich
daher nach dem objektiven Empfängerhorizont des Richard.

Anmerkung: Bei der Prüfung der Voraussetzungen einer wirksamen Stellvertretung des D durch U ergibt
sich hier ein Aufbauproblem insofern, als die Vertretereigenschaft des R noch gar nicht erörtert wurde, wegen
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